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Ausschuss für Schule, Soziales und demographischen Wandel 03.05.2011
 
  öffentlich  Vorlage Nr. 182/2011-4

    Stand 12.04.2011
 
Betreff 
 

Gemeinsame Anfrage der CDU-Fraktion und der Fraktion 90/Die Grünen vom 
07.04.2011 betr. Raumkapazitäten der Herseler-Werth-Schule 

 
Sachverhalt: 
Die Anfrage der  CDU-Fraktion und Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 07.04.2011 ist bei-
gefügt. 
 
Das am 15.03.2011 stattgefundene Gespräch zwischen der Schulleitung, Schulpflegschaft, 
Vertreter der Betreuungsangebote, Ortsvorsteher Hersel und Vertreter des Schulträgers führ-
te zu folgenden Ergebnissen: 
 

• Die Stadt Bornheim wird einen externen Planer mit der Erstellung eines Schulent-
wicklungsplanes beauftragen, wo auch die Belange der Betreuungsangebote einge-
hend geprüft werden. 

• Von der Schulleitung der Herseler-Werth-Schule wird eine Nutzungsanalyse der vor-
handenen Schulräume durchgeführt und mit der Stadt Bornheim abgestimmt. 

• An den Nachmittagsstunden stehen die Schulräume grundsätzlich für den Schulbe-
trieb zur Verfügung. 

• Unter Einbeziehung aller schulischen Räumlichkeiten erklären sich die schulischen 
Vertreter als Übergangslösung bereit, alle Aufnahmeanträge zum Schuljahr 2011/12 
wohlwollend zu prüfen. Hier sollen alle organisatorischen Möglichkeiten ausgeschöpft 
werden, um eine ordnungsgemäße Betreuung zu gewährleisten. 

• Bei der Beschaffung von zusätzlichen Spielmaterialien sowie die Ausstattung mit Ein-
richtungsgegenständen (z.B. Schränke) für die Nutzung der Unterrichtsräume durch 
die Betreuungsangebote wird der Schulträger im Rahmen der zu Verfügung stehen-
den Haushaltsmittel behilflich sein. 

 
Nach den zwischenzeitlich vorliegenden Erkenntnissen, werden alle vorliegenden Aufnah-
meanträge zum Schuljahr 2011/12 genehmigt. Des weiteren ist beabsichtigt, einen gebun-
denen Ganztagszug zum kommenden Schuljahr einzurichten. 
 
Das Gespräch ist auf Initiative des Herseler Ortsvorstehers zustande gekommen. Er war 
deshalb an dem Gespräch beteiligt. Eine Ausgrenzung der beiden Ortsvorsteher aus Uedorf 
und Widdig war nicht beabsichtigt. 
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